
 

 

 

 

 

[Stand: 01.09.2020] 

 

Antrag auf Erteilung der Zustimmung 

zur Aufstellung eines Grabmals auf dem  

Friedhof:___________________________________________________  

der Evangelischen Kirchengemeinde Wanne-Eickel 
Formular auch unter www.kgwe.de/friedhoefe 

 

 

Antragsteller/in 
 

Name, Vorname:  
 
 
Anschrift:  
 
 
Telefon, Email:  
 

Grabstätte 
 

Grabart:   
 
Feld + Nr. :   
  
Name der/ des 
Bestatteten:  
 

Beschreibung des Grabmals:      stehend     liegend 
 
Die Zeichnung des Grabmals und der Text der Inschrift sind beigefügt / umseitig. 
 

Größe des Grabmals: Breite   m x Stärke   m x Höhe   m =   m³ 

Größe des Sockels: Breite   m x Stärke   m x Höhe   m =   m³ 

Größe der Einfassung: Breite   m x Stärke   m x Höhe   m =   m³ 
 (Aufsicht) (gesamt) 

Sonstiges: 
 
Art, Bearbeitung und Farbe des Wertstoffs:      
 
Art der Inschrift:        
(z.B. vertieft, erhaben, aufgesetzt sowie Farbe) 

Aufstelltermin (voraussichtlich):       
 

Hinweise: 

Die Errichtung von Grabmalen sowie Einfassungen und deren Veränderungen bedarf stets der 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Friedhofsverwaltung. Die Errichtung eines Grabmals / 
einer Einfassung ist gebührenpflichtig. 
Rechtsgrundlage sind die jeweils geltende Friedhofs- bzw. Friedhofsgebührenordnung. 
Das Grabmal / die Einfassung ist Eigentum der/des Nutzungsberechtigten. Daraus ergibt sich die 
Pflicht zur Gewährleistung der Standsicherheit während der Zeitdauer des Nutzungsrechts. 
Das Entfernen der Grabmale bzw. der Einfassungen obliegt auf den Friedhöfen der 
Evangelischen Kirchengemeinde Wanne-Eickel der Friedhofsverwaltung oder einem vom 
Grabbesitzer beauftragten Steinmetz. 

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass 

die Errichtung erst nach Antragsgenehmigung 

und auf der Grundlage der TA-Grabmal erfolgt. 

 
 
 
_       
Unterschrift / Stempel des ausführenden Betriebes 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich diesen 

Antrag und die Kenntnisnahme der Hinweise. 

 
Datum:      

 
 
_      
Unterschrift der/des Nutzungsberechtigten 


